
 

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Süderheistedt, Kreis Dithmarschen 

 
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Süderheistedt vom 22.02.2018 und mit Genehmigung 
des Landrates des Kreises Dithmarschen folgende 3. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Süderheistedt vom 08. Oktober 2013 erlassen: 

       
Artikel 1 

 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 95 n Abs. 5 GO) 
 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

1. Finanzausschuss 
Zusammensetzung: 
3 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
Aufgabengebiet: 
Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuerwesen, Prüfung des Jahresab-
schlusses 

 

2.  Bau- und Wegeausschuss 
Zusammensetzung: 
5 Mitglieder 
Aufgabengebiet: 
Bauwesen, Straßen- und Wegewesen, Bauleitplanung 
 

3.  Kulturausschuss 
Zusammensetzung: 
5 Mitglieder 
Aufgabengebiet: 
Kulturelle und schulische Angelegenheiten, Gestaltung des Dorfbildes, Pflege der  
Vereine und Verbände, Gestaltung und Planung öffentlicher Anlässe 

 

4.  Feuerwehrausschuss 
Zusammensetzung: 
4 Mitglieder, davon 2 Mitglieder der Gemeindevertretung Süderheistedt. Weitere Mit-
glieder sind die jeweiligen Bürgermeister/innen der Gemeinden Norderheistedt und 
Barkenholm  
Aufgabengebiet: 
Feuerwehrangelegenheiten 
 

5.  Kindertagesstättenausschuss 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon 2 Mitglieder der Gemeindevertretung Süderheistedt. Weitere  
Mitglieder sind jeweils ein Vertreter aus den Gemeindevertretungen der Gemeinden 
Norderheistedt und Barkenholm sowie 3 Elternvertreter/innen  
Aufgabengebiet: 
Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung „Villa Winzig“ in Süderheistedt 
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In den Bau- und Wegeausschuss und den Kulturausschuss können Bürgerin-
nen und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören kön-
nen; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter im 
Ausschuss nicht erreichen. 
 

(2)  Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung      
werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse  

      bestellt. 
 
(3)  Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und  

    der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen 
    übertragen. 

    
Artikel 2 

 
§ 9 erhält folgende Fassung: 
 

§ 9 

Veröffentlichungen 
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 

 
(1)  Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Teil des Informati-

onsblattes des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider bekannt gemacht. Die Be-
kanntmachung ist mit dem Erscheinungsdatum der Ausgabe bewirkt.  

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 

der Form des Absatzes 1 hinzuweisen.  
 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  
 
(4)    Wenn ein begründeter Ausnahmefall vorliegt, der eine Unterschreitung der Mindest-

ladungsfrist nach § 34 Abs. 3 GO notwendig macht, wird abweichend von der Veröf-
fentlichung nach Absatz 1, Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung in folgender Ta-
geszeitung bekannt gemacht: 

 
Dithmarscher Landeszeitung. 

 
 Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt. 
 

Artikel 3 
 
Diese 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Süderheistedt tritt am  
01. Juni 2018 in Kraft. Abweichend hiervon tritt Artikel 2 am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Die Genehmigung nach § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises Dithmarschen vom 16.05.2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Süderheistedt, den 30.07.2018 
 
gez. Birgit Meier 
Bürgermeisterin 
 

 

 


